
H m T S B L H T T

D E S  K R E I S E S  S A N D O M I E R Z .
Abonnementspreis vierteljährig 3 Kronen. Nr. 18. Sandomierz, den 15. Oktober 1916-

I N H A L T :
1. Spende für arme Kinder  im Kreise.—  2 Erhöhung der Postgebühren.— 3. Zulassung rekom­

mandierter Privatbriefe.—  4. Postan weisungsvei kehr zwischen dem M. (4 Ct . Lublin uud Deutschland 
sowie dem G. G. Warschau.— 5. Neuregelung der Getreidekonsmuption,  Massnahmen gegen unbefugten 
Handel und Schmuggel .— 6. Bäuerliche Vorsclmsskassen.—  7. Direktiven für Ausstel lung  der Reise­
pässe.— 8 Beschädigung der Hugheslei tungen.—  ü. Massnahmen zur v.urksamen Bekäm pfu ng des Räuber­
unwesens.— 10. Errichtung einer Polizeihunde Station in Sandomierz . - -  11. Markkurs.—  12. Der Verein: 

„ T o w a r z y s t w o  z jednoezonych z ie m ia uek '.

1.

Spende für arme Kinder im Kreise.

Das Kreiskommando hat zu Gunsten der 
Akt ion  für Bekleidung armer Kinder im K reise dem 
Kreisluifskomitee 20U0 Kronen zur Ver fügung g e ­

stellt

Verordnung des Armeeoberkommandanten vom 20. Sep 

tember I 9 l ö .

über die Erhöhung der Postgebunren

§ 1.

Vom 1 Oktober 191(5 an werden die Postgebüh­

ren lur den inneren Verkehr des k. u. k Okku­

pationsgebietes in Pol!  ti sowie für den Verkehr mit 
dem k. u. k Okkupationsgebiete in Serbien und 

Albanien,  jaiit Montenegro,  Österreich-Ungarn und 

Bosnien- Herzegowina  wie folgt  festgesetzt:

15 h

1 li

l B r i e f  e:

Für  einen Bxiel bis 20 g  , 

für je weitere 20 g

2, P  o s t k a r t. e n:

Für eine einfache Postkarte oder jeden Teil 

einer Doppelpost,ka,rt.e, uud zwar;

a)  für ein© von der Postverwaltung  ausgege- 

beue Postkarte mit eingedrucktem

Postwertzeichen
b) sonst

3, D r u e k s a c h s n :

8 h 

10 h

Für je  50 g  (Höchstgewicht 2 kg)  .

4. W a r e  n p r fei b e n:

Für Je 50 g  (Höchstgewicht 350 g )  

wenigstens aber

3 h

o h 
10 L

5. M i s c h s e n d u n g  e n (ar* Drucksachen und 

V  areuprobeu zusamineugepaokte Sendungen):
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Für  je 50 (j (Höchstgewicht 2 /'//) . 6 li

wenigstens aber . 10 h

6. E i n s c h r -e i b e g e b ii h r:

Piir jede Sendung . . 25 li |

7 W  er  t b r i e f  e:

a)  die Gebühr wie für einen eingeschriebenen 
Brief voll gleichem .Gewichte  und

b) die Wertgebühr:

für je 3U0 K des augegebenen Wertes oder den 
angefangenen Teil davon . 10 li

Die ( fesamtgebulir für einen Wertbr ie f  beträgt 
wenigstens . . . . 60 h

8. P a k e t e :

bis 5 kg  , . 80 Ii

0. P  o s t a n w e l S u n g e n:

Die Gebühr setzt, sich zusammen:
u) aus der Grundgebühr von  15 h

für jede PofetauWeisung,
h) aus der Wertgebühr  von . 5 li

für je  50 K oder den angefaugc neu Tsü  davon

10. M i t, N a c li n a li m e b e l a s t e t e  P a  k e t e: 

Gebühren bei der Aufgabe:

«•) die Gebühr für die Sendung wie für eine

gleichartige Sendung ohne Nachnahme, '
b) die Vorzeigegebülir  von . 10 li

Gebühren im Falle der Einlösung der Hach 

nähme:

Für die Übermitt lung des. Eingezogenen Petra 

ges wird die gewöhnli che Post,anweisunsgebiihr einge­

hoben.

Sie wird vom Naclmahmebetrag  abgezogen.

11. A  v i s o g  « b ü li r:

Für  die .Zustel lung einer Postanweisung  oder 
JMÜ.** Avisos zu einem rekommandierten Hrhsfe, Wert ­

briefe oder Pakete . . . ö li

12 P u r  d i e  P  e n a c h r i c b t i g  u n g  ü b e r  

u n b e s t e l l b a r e  P a k e t e 1

Die Gebühr beträgt, 25 h

Sie ist bei der A us lo lg ung  des Benächni  liti- 

gungsschrftibens zu entrichten.

13. F ü r  d i e  A  u s z a li 1 u n g  s e r m a o h t i-

g u u g:

bei Verlust usw. einer Postanweisung:
Die Gebühr  beträgt . . 25 h
Sie ist bei A nm eld ung  des Verlustes usw. zu 

entrichten.

Id. Pur die N a c h f o r s c h u n g  nach der 
richtigen Vbgabe einer bescheinigten Sendung:

Die Gebühr beträgt . . 25 h
Sie ist bei Stellung des Verlangens nach Nach­

forschung zu entrichten.
15. V e r z o 1 I u n g  s g e b ü h r:
für die postamtliche Preimacliung:
für jedes P a k e t "  . . - . 25 li
für j ede Pr iefpostsendung . 5 h

§ 2 .

DieSe Gebühren treten nur für jene Gattungen 
von Bandungen io Kraft,, welche iu den eingangs 

erwähnten Verkedirsbezieliungi n jeweil ig zugelasseu 

sind.
§ 3.

Für die im Verkehre mit Deutschland und dem 
Generalgouvernement,  Warschau zu gelassen 6Ä Priet- 
poSiSendungen gelben die gleichen Gebühren.

Die Postan w.MMingsgobühr im Verkehre mit 
Deutschland und dem Generalgouvernement,  Warschau 

beträgt . . . .  25 li

für Je 50 K oder den angefangenen Teil  davon.

3. 

Kundmachung ues k u k. Armeeonerkommandos 

vom 8. Juli 1916 

Zulassung rekommandierter Privaibriefe

I. A ul  Grund des § 11 der Verordnung des 

Armeöoberkommandant»  n u m  24. Pebruar JÜ10 über 

den PoSt- und Telegraphöndieiist  wird vom 15. Juli 

1916 an die Versendung von rekommandierten Privat­
briefsendungen im inneren Postverkehr des k. u. k. 
Okkupationsgebietes m Polen sowie im Verkehr mit 

Österreich, Ungarn, Busnien-Herzegov.na und dem k u. k. 

Okkupationsgebiete in Serbien unter nachfolgenden 
Ped ingungen zugelassen:

1. Mit di-r Annahme und A bga be  von rekom­

mandierten Priefpostsendungen werden im k. u. k 

Okkupationsgebiete vorläufig nur die Etappenpostäm­
ter I. Klasse betraut.
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2. Sämtliche zugela..sene Gattungen vo.ü Brief- 

poslsendungeu (Briefe, Korrespondenzkarten,  Druck­
sachen, Ware nprobeo)  mit \usnahmo der zum arrnää- 

sigten Zeitungstarif '  versendctmi Zeitungen köüBen 

re k omm an d ic rt werden.

3. Im Okkupationsgebiete müssen d ie ' - rekom­
mandierten Privat-Briepostsündungen offen zur Post 

aulgelietert werden, aus der Monarchie nach dem 
Okkupationsgebiet  können sie offen oder geschlossen 
»ein.

4- Die rekommandierten Briö fsendungen unter­
liegen den allgemeinen V ersendungsbediügungen für 
gewöhnl i che  Brielpostsendungmi gleicher Art.

ö. Die Adresse muss mit Tinte  oder Tmtensti lt  

geschrieben oder mit Druck oder Schreibmaschine 
hergestellt sem. Sendungen mit- ChillreadreSSeu sind 
Von der l i ekoüimandierung  ausgeschlossen

Ü. Der  Einschluss von Wertpapieren oder Bar- . 
geld ist verboten. Sendungen,  in denen ein solcher 

Inhalt iestgestcfl t  wird, werden au den Aufgeber  
zurückgeleitet.

7. Naclmahmebelastung,  E'vpresszusteilung, Z u ­

stel lung zu eigenen Ilaudun, Rückscheine uud 

Kmpiangscheine sind vorläufig uielit zugelassen

8. Die liekom m audauiousgebühr beträgt 23 h 

und muSs gleich wie die VerSeudungsgebühr bei der 
Autgab e  e intnchtet  werden.

ü. Eine Zustel lung der rekommandierten Sen­
dungen findet im Okkupationsgebiete nicht statt. Die 

emgelangteu  rekoinmandiei ten Sendung.-u werden, 

insoweit  der Bestelldienst eing- richtet ist, durch 
Austolguug des Abgabesoheiues an den Emprangsbe- 

l ec hugte n  avisiert. Die Aviso  gebühr beträgt 4 h

IU. Im Falle des \ erlöstes einer rekomman­
dierten BrieJpostseudung wird, der Fall höherer G e ­

walt ausgenommen,  dem Absender  oder auf  dessen 

V'»{.langen dein Empfänger  eine Entschädigung im 

Betrage bis zu 50 K  geleistet.

1J Die h rist für die' Em bringung der Dekla ­

mation Juetrugt b Monate vom Tage  der Autgabe  der 

Sendung au ge-rechflet. Mit der Vesäumms der Frist 

erlischt der Anspruch auf eine Entschädigung.

IL. Die Versendung von rekommandierten 

Briefpostsendungen wird zur gleichen Zeit  auch im

Verkehre zwischen dem osterr.-ung Okkupationsgebie­
te in Polen einerseits und Deutschland sowie d-Wn 

Generalgouveruement  Warschau andererseits, it. z. im 

allgemeinen zu den gleichen Bedingungen wie im 

Verkehre mit der österreichisch-ungarischen Monar 
cliie zugelassen.

Jedoch  müssen diese rekommandierten Briefsen-, 

dungen in beiden Richtungen offen aufgeliefert wer-_ 
den und dürfen nur Mitteilungen in deutscher Spra­
che enthalten.

4. 

K u n d m a c h u n g .

Du» k, u. k. Eeappenpost-  uud Telegraphen-Di -  
rektion iii Lublin g ibt mit Zahl 5943 vom  25. August_ 

1916 bekannt, dass laut Verordnung des Armeeober ­
kommandos  vom 16..-4. 1916 Tel. .Ns 3696S der Post- 
anweisungsverkehr zwischen dem M. G. G. Lublin 
und Deutschland sowie dem G-. G Warschau vom 1. 
öeptember  1916 an zugelassen wird.

Der  zulässige Iiöehstbetrag einer PostauWeisung 

aus dem Mil itär -Generai-Gouvernement Lublin uacli 
Deutschland uud dem General -Gouvernem.-ut Warschau 
betragt SOU Mark, j eder  einer Postanweisung  aus 

Deutschland oder dem Guueral-Guuvel-nemeht War­

schau nach dem MiJitär-General-Gouvernemetit Lublin 
1000 K .  die Postanweisungeü der erstereu Richtung 

siud in Mark Währung, die der letzteren Richtung  i u  

Kronen Währung auszus teilen.

Die Postanweisungsgebühreu sind die gleichen 
wie im \\ echselverkehr zwischen Osteireich-Ungaru 

uud Deutschland (bis 4U K:  2U h ,  über 4U K. für Je 

Wuitfcrjjf 20 1\ oder erneu Bruchteil lnevon JU li.J Em 

Absender  dart im M. G. G. Lublin au einem und 
demselben Tage  nach dem Auslände  nicht mehr als 

den filr eine Postanweisung zulässigen .Höchstbetrag 
aufgebeu.

Bolmltliuhe Mitteilungen aut den Postanwei -  

Sungsabschnittim, telegraphische Überweisung, die 

Erpressbehandluug und die Beibr ingung vou Auzah- 
luugsbestutigungen sind unzulässig.

Die Postau W e i s u n g e n  nach Deutschland U n d  

dem G. G. Warschau müssen in deutscher Sprache 
a u s g e t e r u i g t  sem.
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5. 

Neuregelung der Getreidekorisumption, Massnahmen gegen 

unbefugten Handel und Schmuggel.

Zufo lge  bl V. Präs. Nr. 13901 vom ‘46. Septem­
ber 11)16 des k. u. k. Mil itür-Geimral-Gouvernement.

J.) Gerste zählt fortab als Brotfrucht.

Die V erfütterung von Gerste ist untersagt.

2.) Herabsetzung der Kop f  und Futterquote.

a) Die Koptquote für die Selbstversorger wird
auf 300 Gramm M e h l  -36b Gr. Getreide herabgesetzt.

b) Die Einhal tung der Kopfquote von ‘400 Gr. 
MehJ- ‘250 Gr. Getreide für die Nicht,Selbstversorger 
w.rd zur strengsten Einhaltung  m Erinnerung ge­
bracht.

c) Die Eutlerquote wird pro Pferd und T a g
mit 175 Kg. Hafer festgesetzt.

3.) Unbefugter Handel und Schmt.gyel.

a) Gegen den unbefugten Handel  sowie 
Schmuggel ,  wird nunmehr schonungslos vorgegangeu 

wurden. Die wegen Übertretung der diesbezüglichen 
Vorschriften angehaltenen Personen werden sofort iu 

H aft genommen und werden vor durohgeiührter Ver­

handlung nicht in Ereiheit gesetzt werden.

b) Ausser der Konfiszierung dos unbefugt  Ver­

handelten bezw. geschmuggel ten Gutes wird regel­

mässig auch aut Verfall  der Zugt iere uud Wagen,  
mit welchen die Ware  geführt wurde erkannt werden, 

gleichgiltig,  ob dieselben im Eigentum des Verurteil­

ten stehen oder nicht. Dritten Personen bleibt es 
Vorbehalten, diesfalls ihre Ansprüche gegen den Ver­

urteilten geltend zu machen

4.) Massnahmen zur klaglosen Ablieferung der Getreide- 

kontingente

Die mit, Kundma chu ng E. Nr. 14546 vom 1 \ 111. 

19.16 in der Höhe von 30 K per 1U0 kg  festgesetzte 
Geldstrafe wegen nicht odi r nicht rechtzeitig erfolg­
ter Ab l ie ferung  des Getreides wird verdoppelt .  Hei 

Zahlungsunfähigkeit  wird der entfallende Betrag in 

natura (Vieh etc.) eingfctrisben.

Ad  M. G. G. Exli. Nr. ‘2 L3öD|lG.
6.

B ä u e r l i c h e  V o r s c h u s s k a s s e n .  

A Weiterfiihrunq der Kassatätigk&it.

Bäuerl iche Vorsehusskassen, die dem Gesetze

betreffend die Spar-uud Vorsehusskassen für die Land­

bevölkerung in den Gouvernements Warszawa,  Kalisz, 
Kielen, Homza,  Lublin,  Piotrköw, Pioek, Radom, Siedloe 

und Suwatki— seitens des russischen Ministe rin ms des 
Innern am ‘23. November  1906 bestätigt— entsprechen, 
haben, insofern« sie ihre Tätigkei t  sigtiert haben, die 

Xassaagenden wieder aufzunehmen.

Zu diesem Behufe ist:

1) der Abschluss der Kassa mit Ablauf  des
Jahres 19L5 zu bewerkstelligen,

’2) die Wahl der Revisionskommission durohzu- 

führen (P. 91 des zit Ges.),
3) insoferne einzelne Vorstände m der ersten 

Hälfte Jahres 1911 oder früher gewählt  wurden,  eine 
neue Wahl  dieser Vorstände vorzuuelimen.

4) Vorzulegen bis Ende  laut. Jahres:

a) ein Namensverzeichnis der Mitglieder des

Vorstandes uud des Sekretärs (P 82 und 85 des zit. 

Ges.) mit Angabe ,  wann sie gewählt  bezw. bestellt 

wurden:
bj das Protokol l  betreffend die Wahl  der Re­

visionskommission;
c) der Abschluss der Rechnungen für das Jahr 

1914 und 1915;
d) Ein Bericht über die Gesohättsgebahruug 

für das Jahr 1915 und 1916;
e) das Ergebnis des seitens der Revisionskom­

mission durchgeführteu Suontrums (P. 91 des zit. Ges.).

B. Uberwachungsbehörde.

Alle  Belugnisse der bestandenen Bauern- Kotu- 

missäi'Q bezw. der G u b e i u . A  Bauernbehörde sind aut 
das Kreiskommando,  dagegen die Befugnisse der in 
Petersburg bestandenen Zentralbauernbehörde für das 

K ö n m n i c h  Polen auf das M. G. G. übergegangfin, 

(P 7, 9, 14, 16, 71, 76, 81, 80, 92 des zit. G e s )

C kunamacliunyen.

Alle gesetzlich aubefohlenen k  undmachungen 

ip  ö l  des zit, Ges.) sind zur Aufnahme an A m ts ­
blatte des Kreiskommandos uuzumelden.

D. Amtssprache.

Alle'  Bücher ijhul in polnischer Sprache auf po l ­

nischen Drucksorten zu führen, auch ist eine Kassa­

stampiglie mit polnischem Texte  anzufertigeu und zu 

benützen. Die russische Stampiglie ist abzuführeu.
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E. Anzeige von Staa tsvo rschüssen  und der in 

russ ischen Kassen erlegten Summen.

Unbeschadet  der Vorlage der Kassabücher (P. A 
1, 4, o) ist binnen 8 Tagen anzuzeigen,

1) die idölie der nicht riickgezahlten, von den
a) iStaatsinstitutionen,

b) gemeinschaft l ichen bezw. privaten Institutio­

nen übernommenen Vorschüsse (P 19 dos zit. des.)  

inso ferne die genannten Instituuiormn derzeit ihren 
Sitz ausserhalb des vom  österr -ung. Heere okkup,
Gebietes in Polen haben.

2) die Höhe der in russischen Staatsbanken 

oder in russischen Staatssparkassen deponierten Beträ­
ge (P ]7 .  des zit,. des.).

F Disziplinargewalt.

Die im Punkt  S8 des zit. Ges. vorausgesehene 

Diszipl inargewalt  wird im Rahmen der Verordnung 

des Armöeoberkommandauten  v o m  19. A ugust  19.15-, 
V «rordnungsblatt  der k. u. k. Mil itärverwaltung in
Polen 8t. VII Nr. 30 aiisgeübt werden.

G Eintreibung der Forderungen.

Der Erlass des M. G. G. vom 9. März 1916 Nr. 
1B224|I6, betreffend die Hpar- und Yorsclmssvereine 

’ ach dem Nominalstatute vom Jahre 1905 bezieht 

sicli nicht a u f  die bäuerlichen VorsoluisskaSSeu.

7.

Direktiven für Ausstellung der Reisepässe

Mit. Erlass vom 2Sj8 PJlti N. A.  ISi 51346 16
hat das k. u k Generalgouvernement m Lublin 

nachstehende Direktiven für Austei lung  der .Reise­
pässe erlassen:

1) Der Reisepass dar f  nur aul Grund eines 
schriftlichen Gesuches ausgestellt werden

'2) Das bezügliche Gesuch ist stempellrei.

3) Der Reisepass wird vom kre isaommaudo  
ausgestellt,, m dessen Amtsbereiche der Pass Werber 

seinen ordentlichen Wohnsi tz  hat, oder seine Erwerbs 
arbeit oder Beschäft igung ausübt.

Iü Fällen, w o  der Passwerber im Amtsgebiete 

mehrerer Kreiskommandos seinen Wohnsi tz  hat oder 

seine Erwerbsarbeit  (Beschäftigung) ausübt, darf der 

Reisepass erst nach gegenseitigen Einvernehmen 
ausgestellt werden.

4) Die Identität des Passwerbers muss genau 

festgestellt werden.

5) Die Angaben über den Reiswzweek sind 

genau anzugeben.

G) Die Verlängerungen der Reisepässe sind 
sistiert.

7) Die Gilt igkeitsdauer des Reisepasses hat 

grundsätzlich dom Reisezwecke zu entsprechen, darf  
jedoch drei Monate nicht überschreiten.

8) V o r  Aus fo lgung eines neuen Reisepasses 
werden Pässe, deren Giltigkeitsdauer abgelaufeu ist, 

abgeiiötnmeu.

9) Reisepässe dürfen keinen Vermittlutigsper- 
Süiien ausgehändigt werden.

10) Der Empfänger  hat den Empfang  des Pas­
ses e igenhändig zu bestätigen.

%
11) Al le  nach dem 1 November  1913 zur A u s ­

stel lung gelangenden Reisepässe dürfen mir im W eg e  
des zuständigen Gendarmeriepostens eingehäneügt 
werden, wo  sie mit dem Abdrucke  des rechten Ze ige ­

fingers zu verseilen sind.

12) ß 'S  zum gleichen Zeitpunkte haben alle 

Inhaber der Reisepässe dieselben beim zuständigen 

Gendarmerieposten mit dem erwähnten Fingerabdrucke 
zu versehen.

E. Nr. 15312. 8.

Beschädigung der Hnghesleitungen.

Dir» Wichtigke it  des unbedingten Erhaltes aller 

V erbindungen veranlasst das k. u k. Kreiskommaudo,  
auf  die Bestimmungen der Verordnungen des k. u k. 

M. G. G. Nr. *,)7B ex l 'J lö  u. I Nr. 56344 ex 1916 

wonach die Gememden für alle Beschädigungen an 
den Telegraphen - und Telephonleit i iugen haftbar und 
hei Nichtuinbia igung des T  iters mit empfindlichen 

Geldstrafen zu belegen sind, mit allem Nachdrucke 
hinzuweiseu

Beschädigungen und Diebstähle an Telegraphen­

oder Telephonleit inigen, ferner die Manipulatiou Un­
befugter an den Leitungen werden nach den Kriegs ­
gesetzen bestraft.

Dem Befehl des VI. G. G. vom 27. beptember
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i. J. Nr. <51 zufolge wird dem Anzeiger  oder Zu-  

standebriiiger des Basel» ädigers einer TnJegraphen- 
oder TelepR-oiUaitutig eine Prämie von 400 Kr und 
zwar nach der Verurteilung des Täters ausbezah't.

9.

Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung des Räuber­

unwesens.

Aus Anlass der Feststellung der Anwesenhei t  
von Räuberbanden, die aus entlaufennen Kriegsge­
fangenen vielleicht aueh saliscigen ortsansässigen Per­

sonen bestehen, sich Wallen verschafft haben und an 

der Grenze des Okkupationsgebietes ihr Unwesen 

treiben hat das A .  0 .  K  mit dem Erlasse K. Nr. 

B157ji6 verfügt,  das in derartigen Fällen ausser der 
standrechtlichen Behandlung  der Verbrecher und 

Mitschuldigen noch folgende Massregeln zu ergreifen 
sind:

1) Häuser bezw. Ortschaften, dm den Ver­
brechern als Zuiluchtstoffe (Versteck) gedient haben, 
sind, falls nicht rechtzeit ig die Anze ige  darüber er­

stattet wurde,  mederzubrennen.

2) Gemeindevorsteher,  die nachgewiesenermas- 

sen von der Anwesenhei t  von Räubern in ihrem Berei­
che Kenntnis haben und die Anz e i ge  unterliesseu, sind 

als Mitschuldige zu behandeln. >

Bj In verdächtigen Ortscliaiten sind Geiseln aus- 

uzhebeu.

Im eigenen Interesse der Bevö lkerung muss 

Weiter ein Verhalten gefordert werden, welches alles 
vermeidet,  was der Ent wicke lung  des Banditenunwe­

sens lörderlich ist.

In dieser Il inicht wird das bereits im Amtsblatte 
Nr 4. ex 1916 veröffentlichte Verbot  d&s nächtlichen 

Wagenverkehies  mit grösstem Nachdrucke wiederholt,  
sowie die Bevölkerung aufgefordert,  bei den Markt- 

besucheii den Hin- und R uckw eg  tunlichst gemeinsam 
zui 'nokzuKgi n. Weiter  muss das Kreiskonmiando 

aut die Unzweokmüsfhgkeit  der Verwahrung gröSSerer 
Barbetrüge m der eigenen Behausung und die 

Gefährdung derselben durch Raub, Diebstald,  Feuer 
h'inveiseu; die Be vö lkerung wird daher a.ufgefordert 

diese Geldbeträge den vorhaudenen Sparkassen wo- 

mögl ichst  anzuvertrauen.

Schliesslich wird bekauntgcgeben,  dass Personen,

die ohne hiezu verpflichtet zu sein, d-en Mil itärver­
wal tungsbehörden oder daran Organen, Daten be- 
kanntgrhen,  die zur tatsächlichen Festnahme von 

Verbrechern führen bezw. die Festnahme unmittelbar 
veranlassen, oder welche selbst die Festnahme von 
Verbrechern bewirken, mit B ewi l l igun g  des 'M .  G .G. 
mit Geldprämien beteilt werden können,

10 .

Errichtung einer Polizeihundestation in Sandomierz

Mit 5. Oktober 191(5 wurde in Sandomierz im 
Anschlüsse an den k. u. k. Gendarmeriepösten daselbst 
eine Polizeihundestation errichtet und derselben als 

.Rayon vorläufig der ganze Kreis bandomierz  zuge 
wiesen

Die Heranziehung des Polizeihundes kann nur 

von den Gerichten des Kreiskommandos und den Gen-  
darmerieposten geschehen.

A u f  private Reipiisitiönen wird difp* Polizeihunde- 

station nicht reagieren und haben sich deshalb alle 
Parteien in dieser Beziehung unter Bekanntgabe  des 
Palles und des Tatortes,, der Art  und des Zeitpunktes 

der Tatverübung an den nächstgeiegeuen Gendariue- 
rieposten zu wenden.

Im allgemeinen soll der Polizeihund nur bei 
Schwereren Straftaten und dann in Akt ion  treten, 
wenn die gegebenen Verhältnisse die- Verwendung 

eines Pol izeihundes tatsächlich erheischen uud die 

Letztere voraussichtlich einen Erfo lg erwarten lässt.

Es soll zwischen cietn Zeitpunkte der Tatver- 

ubung und der luausprucL iah fine dek Polizeihundes 
kein allzulanger Zeitraum Regen und muss inzwischen 
für die tunlichste Absperrung des Tatortes und dessen 

U m gebun g m möglichst grossem Umkreise gesorgt 
werden, Ist es ein Haus, ftiJPist es notwendig,  Jeder ­
mann von den Türen und Fenstern fern zu halten, durcli 

welche der Verbrecher e twa die ’.Flucht ergriffen haben 

könnte.

Sind vom Täter am Tatorte Gegenstände zurück 

geblieben, so muss Sorge getragen werden, dass diesel­
ben mögl ichst  unberührt bleiben.

Auch Fussspureu sind in gleicher Vteise zu 

sichern, jedoch  dürfen dieselben mit anderen G egen ­

ständen nicht- zugedeckt  werden



N l a r k k u r s .

Zufo lge  telegr. Y r 3 g .  des MG G. wirtl ab 20 
September 1916 der Uinreehnungswerh -pön KlUMark 
gkiOh 144 IvrOfleii bis auf Weiteres für Mditiirkassen 

festgesetzt.

ad M G. G. Z.: A .  50597 16 
Der Verein: Tow arzy stw o  zjednoczonych ziemianek.

De m  Vereine To wa rz yst w o  z jednoczonyoh zie- 

mianek, dessen l lauptsitz Warschau ist, wurde  bê  
willigt, seine Tätigkei t im k u. k. Verwaltungsgebiete 
wiederaut 'zunehmen.

Die Vertretung  des Vereines für das österr.- 
uugar. Okkupationsgebiet  hat ihren Sitz m Lublin.

Per K. u. k- Kce^Ron\Tnandanf:

A D O L F  S C H A U E R  m.
Obers t .




